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Beschäftigungsgesellschaften als soziale Unternehmen –Was sind ihre Potentiale? Was bleibt nach Hartz und Gerster?

Potentiale von Beschäftigungsgesellschaften

1. In der gegenwärtigen Diskussion geht es in vieler Hinsicht um die Existenzmöglichkeiten von Beschäftigungsgesellschaften (BGs). Diese sind auch deshalb so schwer zu sichern, weil sie als Akteure eigentlich gar nicht existieren – d.h. dass die offizielle Politik bislang ihre Eigenarten und Vorzüge kaum zur Kenntnis genommen hat, aber es auch unter den Beschäftigungsgesellschaften selbst kaum eine markante Vorstellung der eigenen „corporate identity“ gibt. So existieren einerseits Tausende von BGs in Deutschland; andererseits besteht aber kaum ein öffentliches Bewusstsein ihrer Besonderheit und Vorzüge. Solange das aber fehlt, haben technisch-organisatorische und juristische Detailvorschläge zur Zukunftssicherung keine wirkliche Grundlage.

2. Es gibt mittlerweile allerdings so etwas wie Europäische Konzepte, wo BGs als Teil eines „Dritten Systems“ oder ähnlich als Beispiele für Soziale Unternehmen im Beschäftigungsbereich („Work Integration Social Enterprises“) (WISE) verstanden werden. Im Folgenden soll der argumentative Zugang des letzten Ansatzes kurz erläutert werden, um deutlich zu machen, was das besondere von Beschäftigungsgesellschaften als WISE ist. Kurz gefasst, könnte man sagen, dass die Kombination verschiedener Ziele, Wirkungen und Ressourcen das ist, was Beschäftigungsgesellschaften als WISE auszeichnet und besonders qualifiziert.

3. Auf der Ebene von Zielen und Wirkungen vereinigen sie in sich drei verschiedene Elemente:

a. Integrationsleistungen für Zielgruppen (Trainingsangebote ,Beschäftigung auf Zeit, Vorbereitung neuer auch dauerhafter Beschäftigungsmöglichkeiten, soziale Unterstützung)

b. Materielle Dienste und Angebote für privaten und öffentlichen Bedarf (z.B. soziale und kulturelle Dienste und Angebote, Services im Umweltbereich, Angebote für private Kunden ebenso wie für öffentliche Träger)

c. Gesellschaftspolitische bzw. zivilgesellschaftliche Aufgaben (dazu gehört einerseits die Stärkung lokaler Integrationspotentiale dadurch, dass Personen hier Räume und Aufgaben finden, die vor Randständigkeit und De-Sozialisiserung bewahren; dazu gehört aber auch, dass BGs durch Interessenvertretung und Strategieentwicklung als Anwälte der entsprechenden Personengruppen und Problembereiche agieren können

4. Ein zweites wesentliches Merkmal ist die Fähigkeit von BGs als Soziale Unternehmen, verschiedene Ressourcen zu kombinieren:

· Markteinkommen durch Verkauf und im Rahmen vertraglicher Leistungen (Entgelte für Infrastrukturleistungen etwa im bereich der Umweltsanierung, im Rahmen vertraglich übernommmener sozialer und arbeitsmarktpolitischer Serviceleistungen etc)

· Öffentliche Unterstützung in Hinblick auf Gemeinwohleffekte; die Tatsache, dass viele neue entwickelte Angebote und Dienstleistungen dem auch dem Allgemeinwohl dienen, rechtfertigt den Status der Gemeinnützigkeit von BGs

· Mobilisierung sozialen Kapitals durch Partnerschaften, Unterstützungsnetzwerke, bürgerschaftliches Engagement: viele öffentliche Einrichtungen, gut gemanagte Dienstleister, aber auch spezialisierte kommerzielle Leistungsanbieter können weit weniger als etwa eine gemeinnützige, von einem Wohlfahrtsverband getragene BG zurückgreifen auf:  freiwillige Mitarbeit, Engagement und Unterstützungsbereitschaft vieler anderer Organisationen und der Öffentlichkeit, Spenden,, sponsoring, „fund and friend raising“, zahlreiche Hilfen, die aus dem Aufbau von Unterstützungsnetzwerken resultieren

5. Mögliche Vorteile von BGs als „Soziale Unternehmen“ gegenüber kommerziellen Anbietern und öffentlichen Einrichtungen, die vor diesem Hintergrund entstehen, sind damit vor allem folgende:

· Sie sind in Sachen beschäftigungs- und Sozialintegration eigenständig motivierte Akteure statt bloße Dienstleister, die gerade das tun, was verlangt und vertraglich vereinbart ist

· Sie haben Zugang zu Ressourcen, die Ämtern und for profit Dienstleistern verschlossen sind („soziales Kapital“ lokaler Unterstützungsbereitschaft) 

· Sie leisten mehr als spezialisierte Dienstleister, in dem sie selbst das lokale und regionale soziale Kapital, von dem sie zehren, stärken. Dies gelingt den BG durch die Kombination des Aufbaus gemeinwohlorientierter Dienstleistungen und Angebote, durch lokale Einbindung und Vernetzungsarbeit, durch die Aggregation und Fürsprache für sonst ausgegrenzte Personen und durch den Aufbau von Integrationsangeboten.

Was bleibt nach Hartz und Gerster?

6. Das zentrale Problem besteht darin, dass die laufenden Reformen viele der bisherigen Existenzbedingungen von BGs als sozialer Unternehmen im Beschäftigungsbereich unterminieren, ohne in größerem Maße auch neue Entwicklungschancen zu schaffen:

· staatliche Programme, die Brücken / Zwischenzonen zwischen Arbeitsmarkt und Erwerbslosigkeit bauen (ABM, SAM, Trainings— und (Re)qualifizierungsangebote) mit denen BGs arbeiten konnten, werden derzeit drastisch abgebaut

· der Raum für eigenständige lokale und kommunale Beiträge zur Beschäftigungsförderung wird dann enger, wenn Kommunen die Reorganisation der Arbeitsmarktverwaltung vor allem als Chance für Rückzug und Einsparungen (auch bei Geldern für BGs) sehen oder alle Aufmerksamkeit absorbiert wird vom Aufbau von Jobcentern zusammen mit der Arbeitsmarktverwaltung, die scheinbar eine Alternative zu BGs darstellen

7. Zwei Elemente der politischen Kurskorrektur und des Abbaus der o.a. Programmelemente sind besonders problematisch:

· Die Tatsache, dass weitgehend geleugnet wird, dass es eine große Zahl von Personen gibt, die zwar arbeitsfähig, aber auf mittlere Sicht nicht vermittelbar sind; gerade auch für diese Personen waren und werden BGs besonders wichtig sein

· Die verstärkte Fixierung auf eindimensionale Dienstleister (Stichwort: „Jobcenter“) überdeckt, dass Beschäftigungsgesellschaften gerade aufgrund ihrer relativen Eigenständigkeit und der Vielzahl ihrer Ziele zwar unbequeme aber auch wirksamere Partner sein können; man scheint es heute jedoch in der Regel vorzuziehen, vertraglich zu delegieren statt eigenverantwortlichen Kooperationspartnern „Entwicklungshilfe“ und Anerkennung zu geben); ist hier nicht die alte traditionelle Staatsfixiertheit in neuen Gewändern am Werk?

8. Wo liegen unter diesen Bedingungen mögliche Zukünfte von Beschäftigungsgesellschaften als Soziale Unternehmen?

Für viele gilt, dass sie gegenwärtig bereits abgewickelt werden; während man sich einerseits mit großem Aufwand bemüht, lokale Arbeitsamtsstrukturen für Aufgaben der Vermittlung und auch der sozialen Betreuung zu qualifizieren (eine große Investition mit zweifelhaften Erfolgssaussichten) werden gleichzeitig Personen mit viel Erfahrung in Sachen Vermittlung, Sozial- und Beschäftigungsintegration in die Arbeitslosigkeit entlassen und über Jahre entwickelte und lokal vernetzte Strukturen drohen zu veröden. 

9. Für BGs, die sich Zukunftsmöglichkeiten erhalten bzw. neu erarbeiten wollen, könnte demgegenüber ein bestimmter Mix aus einigen der folgenden Aufgaben Erfolg versprechen: 

· Sie können selbst Träger von Jobcentern und Personal Service Agenturen werden und versuchen, hier die neuen Usancen und Arbeitsroutinen mit zu bestimmen

· Sie können sich auch darauf vorbereiten, Partner und Entwicklungsagenturen für lokale Konzepte gemeinnütziger Arbeit zu werden (dem liegt die Erwartung zugrunde, dass Angebote bzw. Verpflichtungen zu gemeinnütziger Arbeit zukünftig mehr Bedeutung gewinnen werden, wenn es aufgrund gekürzter ABM/SAM-Programme mehr Sozialhilfe/Arbeitslosengeld II- BezieherInnen geben wird, die arbeits- aber nicht vermittlungsfähig sind und denen keinerlei sonstige Integrations- und Beschäftigungsangebote zur Verfügung stehen; bei aller berechtigten Kritik an gemeinnützigen Arbeitsprogrammen sollte nicht vergessen werden, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob man sie vor allem als zusätzliche Chance oder vor allem als Disziplinierungsinstrument ausbauen wird

10. Wichtig ist vor allem eine Stärkung der Eigenständigkeit von BGs als Soziale Unternehmen; diese hatte vor allem dort gelitten, wo fast alle operativen Mittel aus öffentlichen Arbeitsmarkt- und Sozialhilfeprogrammen stammten. Mehr Eigenständigkeit kann erreicht werden

· durch eine Aufwertung des Ziels, eigene Produkte und Dienste mit hohem öffentlichem und privatem Nutzen zu erstellen (was von sonst Beschäftigungslosen geleistet / hergesellt wird, sollte eben nicht zweitrangig sein)

· durch eine Aufwertung von Ressourcen jenseits von Fördermitteln der Arbeitsmarktpolitik (selbst erwirtschaftete Mittel durch Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen und/oder Produkten sowie soziales Kapital in Form von Spenden, öffentlicher Unterstützung wie z.B. Unterstützung durch Kirchen etc. wird wieder so wichtig, wie es zur Gründungszeit vieler lokaler Beschäftigungsgesellschaften schon einmal war)

· durch eine Aufwertung von Interessenvertretung / Öffentlichkeitsarbeit (Träger von Beschäftigungsgesellschaften können sich auch als öffentlichkeitswirksames Forum bewähren, wo zur Sprache kommt und wirklich diskutiert wird, was z.B. in den Verhandlungen kommunaler Mandatsträger und lokaler Arbeitsamtsleitungen nur unter der Rubrik „Öffentlichkeitsarbeit“ rangiert

Alles in allem: Beschäftigungsgesellschaften brauchen wieder mehr Kontakt zur lokalen Öffentlichkeit und Bürgergesellschaft, mehr Aufmerksamkeit für ihre speziellen Möglichkeiten und Leistungen als „soziale Unternehmen“ - auch jenseits von abgezirkelten Beiträgen zur Sozial- und Beschäftigungsintegration. Vor allem auf diesem Weg der Herausstellung eines eigenen Profils können soziale Unternehmen im Beschäftigungsbereich dann auch wieder als Partner staatlicher Politik eine Rolle finden.

� Der Beitrag bezieht sich auf ein von der EU-Kommission gefördertes Forschungsprojekt „The Socio-economic Performance of Social Enterprises in the Field of Work-Integration“, das mit Ingo Bode und Andreas Schulz an der Universität Giessen durchgeführt wird. Die Teams, die das Untersuchungskonzept entwickelt und die Erhebung vorbereitet haben, kommen aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien. An der zweiten Phase sind zusätzlich 7 weitere EU-Länder beteiligt.








